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Die UV – GOÄ 
Aktuelle Abrechnung mit den 

Berufsgenossenschaften 
 

 
 
Inhalt: 
 
• Der sichere Umgang mit den gesetzlichen Bestimmungen aus 
   dem Abkommen Ärzte/UV                                           
• Rechtsgrundlagen zu „ambulanten Operationen“ 
• Richtiger Umgang bei der Abrechnung der UV-GOÄ 
• Wichtige Paragraphen 
 
 
23. April 2010 in Hamburg 
 
Referentin: Frau Jutta Köppe, München 
 
Zielgruppen: D-Ärzte (Chirurgie, Unfallchirurgie, Orthopädie auch H-Ärzte), bg-liche 
Leistungserbringer aus Augen-, HNO- und Dermatologie-Fach, Handchirurgie, Zahn-
/Mund-/Kiefer-Chirurgie, Sekretärinnen der Fachbereiche, Mitarbeiter/innen der 
Patientenabrechnung und interessierte Mitarbeiter/innen 
 
Preis: € 375,00 inkl. MWSt., Seminarunterlagen, Pausengetränke, Mittagessen 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

 
Gütersloher Organisationsberatung, Eichenallee 98b, 33332 Gütersloh 
Tel.: 0 52 41 – 5 44 04 / Fax: 0 52 41 – 53 10 60 / www.gob-tauch.de 

Lehrinhalte  
 

• Sicherer Umgang mit den gesetzlichen Bestimmungen aus dem Abkommen 
Ärzte/Unfallversicherungsträger 

o Wichtige Paragraphen für D-Ärzte und andere Fachbereiche 
o Berichtswesen 
o Gutachten 
o Kostenerstattung 

• Einzelleistungen vor Leistungskomplex als Merkmal der UV-GOÄ 
o Gebührenpositionen ohne Denkfehler kombinieren 

• Rechtsgrundlagen  zu „Ambulante Operationen“ seit 01.01.2005 
o Umsetzung und Abrechnung 

• Erfahrungsaustausch  
• Diskussionen zur Abrechnung und DALE-Übertragung 

 
 
 

Zum Thema: 
 
Die BG-Abrechnung erfährt durch das DALE-System (Datenaustausch 
Leistungserbringer) seit einiger Zeit eine NEUE elektronische Form der Rechnungs-
Übermittlung. Stimmer aber gewohnte ALTE Abrechnungspfade zur Vergütungs-
Ermittlung? Wir nehmen die Neuerungen, Möglichkeiten und Vorschriften der UV-
GOÄ unter die Lupe. Eine optimierte Abrechnung mit den Trägern der Gesetzlichen 
Unfallversicherung ist das Ziel – ohne Einbuße bei Honorar und Materialien. 
 
 
 

Zu unserer Referentin: 
 
Frau Jutta Köppe ist Referentin im Fachbereich GOÄ für Abrechnung in den 
Kliniken (statonär und ambulant) sowie auch für niedergelassene Ärzte.  
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Veranstaltungsort: 
 
Quality Hotel AMBASSADOR Hamburg 
Heidenkampsweg 34 
20097 Hamburg 
Tel.: 040-23 88 23-812 
 
 
Für Teilnehmer an diesem Seminar steht im Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zu 
Sonderkonditionen zur Verfügung. Setzen Sie sich bitte direkt mit uns in Verbindung. 
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Anmeldeformular: 
BG-Abrechnung (23. April 2010 in Hamburg) 
 
 
 
Name / Vorname  
 
Funktion / Position  
 
Krankenhaus / Dienststelle: 
 
Anschrift: 
 
Telefon:   Fax:   Email: 
 
Datum:      Unterschrift: 
 
Rechnungsanschrift: 
 
Abteilung: Name: 
 
Straße / Postfach / PLZ / Ort 
 
So melden Sie sich an: 
 
Per Telefax unter: 0 52 41 – 53 10 60 
 
Per Post: Gütersloher Organisationsberatung, Eichenallee 98b, 33332 Gütersloh 
 
Per Mail: info@gob-tauch.de 
 
Per Internet: www.gob-tauch.de  
 
Teilnehmergebühr: 
Die Teilnahmegebühr für das Seminar beträgt € 375,00 inkl. MWSt. Nach Erhalt der Rechnung bitten 
wir um Überweisung der Teilnehmergebühr. Sie ist spätestens bis zum Beginn der Veranstaltung fällig. 
Eine Teilberechnung der Seminar- oder Veranstaltungsgebühr ist nicht möglich. Alle weiteren 
Vertragsbedingungen entnehmen Sie aus unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
 
Rücktrittserklärung: 
Abmeldungen eines Teilnehmers müssen grundsätzlich schriftlich erfolgen. Stornierungen sind bis 
spätestens vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich. Bei Stornierungen, die weniger 
als vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn eingehen, sind 50% der Tagungsgebühr fällig. Maßgebend 
für die Fristwahrung ist der Posteingangsstempel der GOB. 
 


